
______________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________________

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten, Telefon (Festnetz und Mobil), E-Mail-Adresse 

 
 
Gemeindeverwaltung 
Hauptstraße 36  
74912 Kirchardt  
 

 
Anmeldung  

zur Ferienbetreuung 2026 für Schulanfänger und Grundschulkinder 
 
Zur Betreuung in den Ferien melde/n ich/wir verbindlich an: 

Angaben zum Kind: 
 
Name:_________________________   Vorname: ____________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________ 
 
Anschrift/Telefon: ______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

Die Betreuung soll in folgenden Zeiträumen 2026 erfolgen (nur wochenweise buchbar, 

eine tageweise Anmeldung ist nicht möglich): 
 
Faschingsferien 16.02. – 20.02.2026 * 
(  ) KW   8 (  ) 7.30 Uhr – 14.00 Uhr oder (  ) 7.30 Uhr – 16.00 Uhr 
 
Osterferien 30.03. – 10.04.2026 * 
(  ) KW  14 (  ) 7.30 Uhr – 14.00 Uhr oder (  ) 7.30 Uhr – 16.00 Uhr 
(  ) KW  15 (  ) 7.30 Uhr – 14.00 Uhr oder (  ) 7.30 Uhr – 16.00 Uhr  
 
Pfingstferien 25.05. – 05.06.2026 * 
(  ) KW  22 (  ) 7.30 Uhr – 14.00 Uhr oder (  ) 7.30 Uhr – 16.00 Uhr 
(  ) KW  23 (  ) 7.30 Uhr – 14.00 Uhr oder (  ) 7.30 Uhr – 16.00 Uhr 
 
 (* bitte Zutreffendes ankreuzen)          
           
 
- bitte wenden –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      - 2 -  
 

 
 
Die Ferienbetreuung kostet für die ganze Woche (5 Tage, inklusive Feiertage)  
 von 7.30 Uhr – 14.00 Uhr  =  60,00 EUR 
 von 7.30 Uhr – 16.00 Uhr  =  84,00 EUR  (kann nur ohne Mittagessen gebucht werden) 
 
Es ist mir/uns bekannt, dass 
 
1. die Ferienbetreuung nur in diesen Zeiträumen stattfinden kann, wenn je  
 Betreuungswoche und -zeit mindestens 4 Kinder angemeldet werden.  
 
2. bei Ganztagsbetreuung das Kind selbst ein Mittagsessen/Mahlzeit mitbringen muss; 
 
3. die Betreuung in den Räumlichkeiten der Verlässlichen Grundschule in Kirchardt stattfindet.  
 
4. die Anmeldung verbindlich ist1; 
 
5. die Betreuung nur montags bis freitags stattfindet (nicht samstags, sonntags oder an 
 Feiertagen); 
 
6. dass die Anmeldung zu folgenden Anmeldefristen2 erfolgen muss: 
  
 Faschingsferien, Osterferien und Pfingstferien   30. Januar 2026 
 
7.  dass die Abbuchung am Ende der gebuchten Ferienbetreuung erfolgt (dazu bitte das 
 SEPA- Mandat ausfüllen); 
 

8. dass die Kosten für die Ferienbetreuung auch für Schulanfänger anfallen, da deren 
 Betreuung im Kindergarten mit der Sommerschließzeit des jeweiligen Kindergartens endet 
 (siehe Satzung §3 Abs.2).  

 
 
 
………………………………………………………………………..    
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Kontakt: 
Gemeindeverwaltung Kirchardt 
Hauptstraße 36 
74912 Kirchardt 
Tel. 07266/208-50, E-Mail: thorsten.heun@kirchardt.de 

 
1 Mit dem Ende der Anmeldefristen (siehe 6.) wird die Anmeldung Kostenpflichtig. Auch wenn Sie eine angemeldete 

Betreuungswoche nicht in Anspruch nehmen, wird Ihnen die Gebühr gemäß Anmeldung in Rechnung gestellt. Wenn sich 

Ihre Ferienplanung also ändern sollte, müssen Sie diese Änderung spätestens zur jeweiligen Anmeldefrist der 

Gemeindeverwaltung mitteilen (siehe Kontakt).  

 
2 Schnellstmöglich nach Anmeldefrist erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung eine schriftliche Rückmeldung, bezüglich 

der zustande gekommenen Ferienbetreuungswochen.   


